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2023

1. Umsatzsteuer bei Immobilien

2. E-Rechnung inkl. Betriebsstätte  

3. Compliance: TaxCMS und Umsatzsteuer

4. ViDA

5. Aktuelles aus dem Zoll- und Außenwirtschaftsrecht

Agenda
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Umsatzsteuer bei Immobilien
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Umsatzsteuer bei Immobilien

Vorsteuerabzug

Zuordnung zum Unternehmen

Vorsteueraufteilung

Vorsteuerberichtigung

Leistungsaustausch

Vermietung im Organkreis

Option

Betriebsstätten

Fallstricke



с

Vorsteuerabzug bei der Lieferung von Mieterstrom

BFH, Urteil vom 17.07.2024, XI R 8/21
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Vorsteuerabzug: Lieferung von Mieterstrom

Bei der Lieferung von Strom, den ein Vermieter über eine 
Photovoltaikanlage erzeugt und an seine Mieter gegen Entgelt abgibt, 
handelt es sich um eine selbständige Leistung, die zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, da die Mieter den Stromanbieter wählen können und die 
Stromlieferung getrennt nach Verbrauch abgerechnet wird.

BFH, Urteil vom17.07.2024, XI R 8/21

§ 4 Nr. 12 lit. a UStGVermieter
Kläger

Mieter

Finanzamt

¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜǊ
Installation PV-Anlage

Strom

Vorsteuerabzug?
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Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen

BMF, Schreiben vom 17.05.2024, III C 2 - S 7300/19/10002 :001 
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Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen

Erwerb von Gegenständen, dienicht ausschließlich für 
unternehmerische Zweckeverwendet werden

Keine starre Zuordnungsfrist 

EuGH, Urteil vom 14.10.2021, C-45/20 und C-46/20, Finanzamt N 
BFH, Urteile vom 04.05.2022, XI R 28/21 (XI R 3/19) und XI R 29/21 (XI R 7/19) 
BFH, Urteil vom 29.09.2022, V R 4/20

Ausdrückliche oder konkludente Zuordnungsentscheidung

Die Zuordnung zum Unternehmen kommt dadurch zum Ausdruck,
dass der Steuerpflichtige beim Erwerb (konkludent) als solcher handelt. 

Anwendungsregelung

Die Verwaltungsgrundsätze sind in allen offenen Fällen anzuwenden.

Dokumentationder Zuordnungsentscheidung

Die Dokumentation erfolgt regelmäßig durch
die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs. 

Subsidiär: andere Beweisanzeichen 

Å (Ver-)Kauf des Gegenstandes unter dem Firmennamen

ÅBetriebliche Versicherung des Gegenstandes

ÅBilanzielle und ertragsteuerliche Behandlung  

ÅVertragsschluss zur Bewirkung von Ausgangsumsätzen  

ÅErsatzbeschaffung  

ÅAngaben in denBauantragsunterlagen etc.

Fristgerechte Mitteilung   

Fehlt es an objektiven Beweisanzeichen für eine 
Zuordnung, ist eine ausdrückliche Mitteilung an das 
Finanzamt innerhalb der Dokumentationsfrist 
(Abgabefrist für Jahressteuererklärungen) erforderlich.
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Vorsteueraufteilung

BMF, Schreiben vom 13.02.2024, III C 2 - S 7306/22/10001 :001 
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Sachgerechter Aufteilungsschlüssel Gesamtumsatzschlüssel .ŜǎƻƴŘŜǊƘŜƛǘŜƴ Anwendung
 

ÅDie Vorsteueraufteilung muss 
nach einem sachgerechten
Aufteilungsschlüssel erfolgen.

ÅEin anderer Aufteilungsschlüssel ist 
anzuwenden, wenn er zu einem 
präziseren Ergebnis führt.

ÅKommen mehrere präzisere 
Aufteilungsschlüssel in Betracht, 
ist nicht zwingend die präziseste 
Methode anzuwenden.

ÅDie Auswahl der Methode obliegt 
dem Unternehmer.

Nettobetrag aller zum Vorsteuerabzug 
berechtigenden Ausgangsumsätze im KJ

Nettobetrag des Gesamtumsatzes

Aufrundung
Der Prozentsatz ist auf einen vollen 
Prozentsatz aufzurunden.

Subventionen sind nur zu 
berücksichtigen, wenn sie unmittelbar 
mit dem Preis zusammenhängen.

Nicht zu berücksichtigende Umsätze:
ÅUmsätze, die zu einer 

Vorsteuerberichtigung führen

ÅHilfsumsätze aus Grundstücks-
und Finanzgeschäften

ÅHilfsumsätze gem.
§ 4 Nr. 8 Buchst. a - h UStG

Die Grundsätze sind in allen 
offenen Fällen anzuwenden.

BMF, Schreiben vom 13.02.2024, III C 2 - S 7306/22/10001 :001 

Vorsteueraufteilung

Deloitte Tax News

JStG 2024: § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG
Gesamtumsatzschlüssel nachrangig

https://www.deloitte-tax-news.de/steuern/indirekte-steuern-zoll/bmf-vorsteueraufteilung-nach-dem-umsatzschluessel.html


12

Organschaft: organisatorische Eingliederung einer AG

BFH, Beschluss vom 13.03.2024, V B 67/22
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Organschaft: organisatorische Eingliederung einer AG

Die organisatorische Eingliederung durch personelle Verflechtung über 
leitende Mitarbeiter des Organträgers bedingt, dass der Organträger seine 
Weisungsbefugnisse auch gesellschaftsrechtlich bei der Organgesellschaft 
durchsetzen kann.

BFH, Beschluss vom 13.03.2024, V B 67/22

A-AG
Organgesellschaft?

VorstandAufsichtsrat

AG
Klägerin

Vermietung



мп

Organschaft: wirtschaftliche Eingliederung 

FG München, Urteil vom 14.11.2023, 5 K 1272/20, rechtskräftig
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Organschaft: wirtschaftliche Eingliederung  

Für die wirtschaftliche Eingliederung einer Organgesellschaft 
ist die Vermietung eines Betriebsgrundstückes ausreichend, 
wenn das Grundstück die Grundlage der Geschäftstätigkeit 
der Organgesellschaft bildet. 

FG München, Urteil vom14.11.2023,5 K 1272/20, rechtskräftig

GmbH
Organgesellschaft?

Organträger?

Vermietung
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hǊƎŀƴǎŎƘŀŦǘΥ bƛŎƘǘπ{ǘŜǳŜǊōŀǊƪŜƛǘ Ǿƻƴ LƴƴŜƴǳƳǎŅǘȊŜƴ

EuGH, Urteil vom 11.07.2024, C-184/23, Finanzamt T II
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Organschaft: Nicht-Steuerbarkeit von Innenumsätzen

Innenleistungen innerhalb eines Organkreises sind selbst dann nicht steuerbar, 
wenn der Leistungsempfänger nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

EuGH, Urteil vom 11.07.2024, C-184/23, Finanzamt T II

wirtschaftlicher Bereich hoheitlicher Bereich

DƳōI

Reinigungsleistung Reinigungsleistung

Stiftung des öffentlichen Rechts

Deloitte Tax News

https://www.deloitte-tax-news.de/steuern/indirekte-steuern-zoll/eugh-keine-steuerbarkeit-von-innenumsaetzen-innerhalb-des-organkreises.html
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Grundstücksenteignung gegen Zahlung einer Entschädigung

EuGH, Urteil vom 11. Juli 2024, C-182/23, Makowit
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Enteignung gegen Entschädigung

Die Eigentumsübertragung eines Grundstücks im Wege derEnteignung 
gegen Zahlung einer Entschädigungstellt eine Lieferung gegen Entgelt dar.

EuGH, Urteil vom 11.07.2024, C-182/23, Makowit

Grundstück
Kläger Fiskus

Enteignung

Entschädigung
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Verbindungsbüro als Betriebsstätte?

FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 27.06.2023, 2 K 2072/22, 
Revision anhängig (Az. BFH: XI R 27/23)
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Verbindungsbüro als Betriebsstätte?

Der Vorsteuerabzug eines außerhalb des Gemeinschaftsgebiets 
ansässigen Unternehmers, der durch seine inländische Betriebsstätte 
keine Ausgangsumsätze erbringt, ist selbst dann ausgeschlossen, wenn 
wegen der Umkehr der Steuerschuldnerschaft das allgemeine 
Besteuerungsverfahren anzuwenden wäre.

FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 27.06.2023, 2 K 2072/22, Revision anhängig (BFH: XI R 27/23)

Deloitte Tax News

KlägerinUnternehmer
Werbeleistung

±ŜǊōƛƴŘǳƴƎǎōǸǊƻ

https://www.deloitte-tax-news.de/steuern/indirekte-steuern-zoll/fg-berlin-brandenburg-passive-betriebsstaette-nur-mit-eigenem-ausgangsumsatz.html
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Vermietungsobjekt als Betriebsstätte?

EuGH, Urteil vom 03.06.2021, C-931/19, Titanium
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Vermietungsobjekt als Betriebsstätte?

Eine in einem Mitgliedstaat vermietete Immobilie ist keine feste 
Niederlassung, wenn der Eigentümer nicht über eigenes Personal für 
die Leistungsbewirkung im Zusammenhang mit der Vermietung verfügt.

EuGH, Urteil vom 03.06.2021, C-931/19, Titanium

Immobilie
Inland 

±ŜǊƳƛŜǘŜǊ
5ǊƛǘǘƭŀƴŘκ9¦

Mieter
Inland 

B2B

Unternehmer, die ein im Inland gelegenes Grundstück besitzen und 
steuerpflichtig vermieten, sind insoweit als im Inland ansässig zu behandeln.

Abschn. 13b.11 Abs. 2 Satz 2 UStAE

Deloitte Tax News

https://www.deloitte-tax-news.de/steuern/indirekte-steuern-zoll/eugh-eine-durch-fremde-dritte-bewirtschaftete-liegenschaft-begruendet-keine-feste-niederlassung-und-was-passiert-jetzt-mit-den-windkraftanlagen.html
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E-Rechnung

BMF, Schreiben vom 15.10.2024, III C 2 - S 7287-a/23/10001 :007
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Wachstumschancengesetz 

Verpflichtende E-Rechnung

Einführung des Begriffs der sonstigen Rechnung

Streichung des Primats der Papierrechnung

EN 16931

Beschränkung auf inländische B2B-Umsätze1

1Ausgenommen: steuerfreie Umsätzei.S.d. § 4 Nr. 8 bis 29 UStG, Kleinbetragsrechnungen, Fahrausweise.

·a[

Deloitte 2024
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BMF, Schreiben vom 15.10.2024, III C 2 - S 7287-a/23/10001 :007  

Verpflichtende E-Rechnung

Unternehmereigenschaft des Empfängers

Indizwirkung der USt-IdNr./W-IdNr.  

Beispiele für zulässige Formate

ZUGFeRD ab Version 2.0.1 (ohne MINIMUM, BASIC und BASIC-WL), 
XRechnung, Peppol-BIS Billing

Dauerschuldverhältnisse

E-Rechnungsstellung nicht verpflichtend für vor dem 01.01.2027 erteilte 
Dauerrechnungen, solange sich die Rechnungsangaben nicht ändern

Endrechnung/Restrechnung

ÅEndrechnung derzeit nicht als E-Rechnung darstellbar

ÅRestrechnung als E-Rechnung

Übermittlung

ÅVereinbarung zwischen Parteien (z.B. E-Mail, zentraler Speicherort)

ÅEinbindung externer Dienstleister möglich

Vorsteuerabzug

Angaben in einer sonstigen Rechnung als objektive Nachweise

Echtheit und Unversehrtheit

Gewährleistung z.B. durch IKS

Gebührenbescheide

Vorrang der umsatzsteuerrechtlichen E-Rechnungsvorschriften

XML
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Verpflichtende E-Rechnung

!ǳŎƘ ŦǸǊ ¦ƳǎŅǘȊŜΣ ŘƛŜ ƴŀŎƘ Ϡп bǊΦ м ōƛǎ т ¦{ǘD ǎǘŜǳŜǊŦǊŜƛ ǎƛƴŘΣ 
ƛǎǘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƴ ǿŜƛǘŜǊŜƴ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ŜƛƴŜ 9πwŜŎƘƴǳƴƎ ŀǳǎȊǳǎǘŜƭƭŜƴΣ

ȊΦ.Φ ƛƴƴŜǊƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ [ƛŜŦŜǊǳƴƎŜƴ ŀǳǎ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘ ŀƴ ŘƛŜ  
.ŜǘǊƛŜōǎǎǘŅǘǘŜ ŜƛƴŜǎ ŀƴŘŜǊŜƴ ƛƴƭŅƴŘƛǎŎƘŜƴ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜǊǎΣ
[ƛŜŦŜǊǳƴƎŜƴ ŀǳǎ ŜƛƴŜƳ ¦ƳǎŀǘȊǎǘŜǳŜǊƭŀƎŜǊΦ

Anwendungsbereich

Betriebsstätte
EU-Ausland

Unternehmer
Inland

Unternehmer
Inland

Deloitte 2024
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±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜƴŘŜ 9πwŜŎƘƴǳƴƎ

Anwendungsbereich: Beteiligung einer Betriebsstätte am B2B-Umsatz

Verweisung auf Abschn. 13b.11 Abs. 1 Satz 7 UStAE

Hat der Unternehmer seinen Sitz im Inland und wird ein im Inland 
steuerbarer und steuerpflichtiger Umsatz vom Ausland aus, 
z.B. von einer Betriebsstätte, erbracht, ist der Unternehmer 
als im Inland ansässig zu betrachten, selbst wenn der Sitz des 
Unternehmens an diesem Umsatz nicht beteiligt war 
(vgl.Art. 54 MwStVO).

Unternehmer
Inland

Betriebsstätte
Drittland/EU

Unternehmer
Inland

Finanzamt
Inland

¦{ǘ

Deloitte 2024
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Verpflichtende E-Rechnung

Anwendungsbereich: Vermietungsobjekt als Betriebsstätte?

Immobilie
Inland

Vermieter
Drittland/EU

aƛŜǘŜǊ
LƴƭŀƴŘ

Deloitte 2024

Eine in einem Mitgliedstaat vermietete Immobilie ist keine feste 
Niederlassung, wenn der Eigentümer nicht über eigenes Personal für 
die Leistungsbewirkung im Zusammenhang mit der Vermietung verfügt.

EuGH, Urteil vom 03.06.2021, C-931/19, Titanium

BMF: Verweisung auf Abschn. 13b.11 Abs. 2 Satz 2 UStAE

Unternehmer, die ein im Inland gelegenes Grundstück besitzen und 
steuerpflichtig vermieten, sind insoweit als im Inland ansässig zu behandeln.

BMF, Schreiben vom 15.10.2024, III C 2 - S 7287-a/23/10001 :007, Rz. 13

B2B
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±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜƴŘŜ 9πwŜŎƘƴǳƴƎΥ 
tǊŀȄƛǎŦǊŀƎŜƴ ǳƴǎŜǊŜǊ aŀƴŘŀƴǘŜƴ

X-wŜŎƘƴǳƴƎ ǾǎΦ ½¦DCŜw5Υ ²ŀǎ ƛǎǘ αōŜǎǎŜǊάΚ

Å Reines XML als Dateiformat mit der Endung .xml, nicht für eine für Menschen lesbare 

Darstellung vorgesehen

Å Standardisiert und streng semantisch

Å EN16931 konform

Å Etabliertes Format für die deutsche E-Invoicing-Pflicht für B2G = deutscher öffentlicher Sektor 

CIUS mit 21 zusätzlichen Geschäftsregeln

Å XML-Syntax in UBL (=Universal Business Language) und CII (=Cross Industry Invoice) möglich

Å Keine Lizenzkosten

Å Verbindliches Format für B2G ς Rechnungen

Å Einzig mögliches Format für das PEPPOL-Netzwerk in DE

ZUGFeRD (by ferd-net.de)

Å Hybrides Dateiformat PDF/A-3 mit Suffix .pdf: lesbar für Menschen über normalen PDF-Viewer 

und maschinell durch eingebettetes XML (zugferd-invoice.xml)

Å Etabliert für den deutschen B2B-Rechnungsaustausch (freiwillig)

Å EN16931 konform mit Version 2.01 oder 2.1. Frühere Versionen sind jedoch nicht konform.

Å ZUGFeRD 2.1.1 ist vollständig kompatibel zu X-Rechnung

Å XML-Syntax nur in CII (=Cross Industry Invoice)

Å Keine Lizenzkosten

XRechnung ( KoSIT)

VORTEILE ±hw¢9L[9

Å Fortsetzung ihrer derzeitigen PDF-basierten Arbeitsschritte möglich

Å Trotz PDF-Datei kein OCR mehr nötig, da XML Rechnungsinhalt bereits 100% enthalten ist

1. Wunsch/Anforderungen der Geschäftspartner 2. Wie empfange und verarbeite ich die Rechnungsinhalte? 3. Bestehende IT-Fähigkeiten

Was ist für mein Unternehmen am besten?
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Verpflichtende E-Rechnung:
Praxisfragen unserer Mandanten

Deloitte 2024

Verarbeitung einer reinen X-Rechnung, die als E-Mail Anhang empfangen wurde

Visualisierung der XRechnungin ein 
menschenlesbares Format

Validierung der XML auf EN16931-
Konformität

Download der korrekt validierten XML 
alsPDF oder HTML mit GoBD-

konformem Hinweistext

Verschiedene Tools/Software-Lösungen am Markt: 
Welche soll ich auswählen?



он

Tax CMS
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Aktualisierung des Tax CMS vor dem Hintergrund der neuen Anforderungen an die E-Rechnung

Sicherung und Steigerung der Effektivität Ihres Tax CMS

Neue Regeln über die elektronische Rechnungsstellung

Regelmäßige Aktualisierung

Sicherstellung der Erfüllung der Anforderungen an die 
elektronische Rechnungsstellung im Tax CMS
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Aktualisierung des Tax CMS vor dem Hintergrund der neuen Anforderungen an die E-Rechnung

Digitalisierung des Tax CMS

Neuster Stand der gesetzlichen Anforderungen

Erleichterungen bei Betriebsprüfungen

Workflows: (Teil-)Automatisierung von Prozessen

Herausforderungen
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Aktualisierung des Tax CMS vor dem Hintergrund der neuen Anforderungen an die E-Rechnung

мΦ {ǘŀǘǳǎπvǳƻπ.ŜǿŜǊǘǳƴƎ

нΦ D!tπ!ƴŀƭȅǎŜ ϧ IŀƴŘƭǳƴƎǎŜƳǇŦŜƘƭǳƴƎŜƴ 

оΦ !ƪǘǳŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ tǊƻȊŜǎǎŜΣ wƛǎƛƪŜƴΣ YƻƴǘǊƻƭƭŜƴ 

ǳƴŘ ŘŜǊŜƴ 5ƻƪǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

пΦ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŜƛƴŜǊ 5ƛƎƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎǎπwƻŀŘƳŀǇ

рΦ LƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ¢ŀȄ /a{ ¢ƻƻƭǎ 

Roadmap für den zukünftigen Zustand

1

2

о

4

5
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Entwicklung

Einführung § 38 EGAO

Möglichkeit der Erleichterung von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich Art und Umfang der 
Prüfung bei Vorliegen eines wirksamen Tax CMS.

2023 ςMitte 2029

2022

Erprobungsphase

Möglichkeit der Beantragung durch interessierte 
Unternehmen, um die Auswirkungen der 
Neuregelungen zu analysieren.
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Technologie als Schlüssel zur Optimierung des Tax CMS

Stufe 5:

Optimiert

Nutzungsgrad von Technologie im Tax CMS

Merkmale der einzelnen Tax CMS-Reifegrade

Stufe 4:

Überwacht

Stufe 3:

Definiert

Stufe 2:

Wiederholbar

Stufe 1:

Initial

Å Interne Kontrollen sind 
vorhanden, aber nicht 
standardisiert

ÅFehlende Nachvollziehbarkeit 
der Kontrollen

ÅKontrollen sind 
personenabhängig und nicht 
dokumentiert

ÅFehlende Informationen, 
Kommunikation und Schulung

ÅUnstrukturiertes 
Kontrollumfeld im 
Unternehmen

Å Interne Kontrollen sind kaum 
oder nicht vorhanden

ÅVorhandene 
Kontrollaktivitäten werden 
fallweise ausgeführt

ÅVorhandene Kontrollen sind 
nicht verlässlich

ÅCMS-Grundsätze und 
Richtlinien sind dokumentiert

ÅKontrollen sind in den 
Prozessen integriert und 
dokumentiert

ÅNachvollziehbarkeit der 
Kontrollen ist gegeben

Å Information, Kommunikation 
und Schulung existieren

ÅCMS-Grundsätze und 
Richtlinien sind detailliert 
dokumentiert

ÅRegelmäßige Überwachung 
der Kontrollen

ÅLaufende Aktualisierung der 
Kontrollen

ÅRegelmäßige IKS-
Berichterstattung

ÅAusgeprägtes 
Kontrollbewusstsein im 
ganzen Unternehmen

ÅWeitgehende 
Automatisierung der 
Kontrollaktivitäten

ÅHohe Reaktionsfähigkeit 
auf Veränderungen durch 
Tools

Å Integriertes CMS sowie 
Revision- und 
Risikomanagementsystem
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Technologie als Schlüssel zur Optimierung des Tax CMS

Rechnungseingang

Automatische 

Verbuchung

3-way-match möglich

3-way-match nicht möglich

Automatische Weiterleitung 
in das Workflow Tool

Durchführung notwendiger 
Anpassungen/Erteilung 
erforderlicher Genehmigungen

Ablehnung der Rechnung 
aufgrund formeller oder 
inhaltlicher Fehler

Ablehnungsschreiben 

an den Lieferanten

Tool

Rechnung 

ohne PO-Bezug

Rechnung 

mit PO-Bezug
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VAT in the Digital Age (ViDA)
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Überblick: Zeitplan

VAT in the Digital Age

Inkrafttreten  

Freiwillige Einführung der 
verpflichtenden E-Rechnung 
für inländische B2B-Umsätze 
ohne Zustimmung des 
Empfängers  

Juli 2028

Freiwillige Umsetzung der                    
fiktiven Leistungskette für 
Personenbeförderungen und 
Kurzzeitvermietungen 
όҖ ол ¢ŀƎŜύ

OSS für innergemeinschaftliche 
Verbringungen

2030

Verpflichtende Umsetzung 
der fiktiven Leistungskette für 
Personenbeförderungen und 
Kurzzeitvermietungen 
όҖ ол ¢ŀƎŜύ

2035

Anpassung nationaler 
DRR-Verpflichtungen
an den EU-Standard  

Deloitte Tax News 

2027

Ausweitung der 
Lieferkettenfiktion für 
sämtliche Lieferungen 
innerhalb der EU, die im 
Drittland ansässige Händler 
über Online-Marktplätze 
ausführen 

Ende Juni 2029

Auslaufender 
Konsignationslagerregelung

Juli 2030

Verpflichtende E-Rechnung 
(B2B) und Echtzeitmeldung 
(grenzüberschreitendes DRR)

Transaktionale Meldepflichten 
(ZM entfällt)

E-Rechnungsstellung für 
grenzüberschreitende Umsätze 
innerhalb von 10 Tagen


